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RS OGH 1996/6/25 4Ob2078/96h
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1996

Norm

AktG §52

Rechtssatz

§ 52 AktG verbietet die Rückgewähr von Einlagen. Das deutsche Aktiengesetz enthält eine sinngleiche Vorschrift. Nach

§ 57 Abs 1 dAktG dürfen den Aktionären die Einlagen nicht zurückgewährt werden. Sowohl das österreichische als

auch das deutsche Aktienrecht schützen damit im Interesse der Gesellschaftsgläubiger und der Aktionäre das gesamte

Vermögen der Aktiengesellschaft.
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